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Index

L22004 Landesbedienstete Oberösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §38;

LGehG OÖ 2001;

VwRallg;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Nach den zur Auslegung des Gesetzes als Hilfsmittel heranzuziehenden Gesetzesmaterialien sind vom Dienstnehmer

zu vertretende Gründe insbesondere in wiederholten Dienstp9ichtverletzungen zu sehen, auf die sich die

Personalmaßnahme stützt. Das Gesetz stellt dabei nicht etwa darauf ab, dass bereits eine disziplinarrechtliche

Ahndung vorliegt; ob eine Dienstp9ichtverletzung vorliegt, ist daher im Verfahren zur Bemessung des

Gehalts/Monatsbezuges als Vorfrage im Sinne des § 38 AVG zu prüfen.Nach den zur Auslegung des Gesetzes als

Hilfsmittel heranzuziehenden Gesetzesmaterialien sind vom Dienstnehmer zu vertretende Gründe insbesondere in

wiederholten Dienstp9ichtverletzungen zu sehen, auf die sich die Personalmaßnahme stützt. Das Gesetz stellt dabei

nicht etwa darauf ab, dass bereits eine disziplinarrechtliche Ahndung vorliegt; ob eine Dienstp9ichtverletzung vorliegt,

ist daher im Verfahren zur Bemessung des Gehalts/Monatsbezuges als Vorfrage im Sinne des Paragraph 38, AVG zu

prüfen.
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